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ZEITGESPRÄCH

Die negative Einkommensteuer -  
Ein beschäftigungspolitisches 

Instrument?
In der gegenwärtigen Diskussion wird in der negativen Einkommensteuer bzw. dem „Bürger

geld" neben der Vereinfachung der sozialen Sicherungssysteme auch ein wichtiges Instrument 
zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit gesehen. Sind diese Erwartungen gerechtfertigt?

Fritz W. Scharpf

Für eine Subventionierung niedriger Erwerbseinkommen

n der gegenwärtigen politischen
und wissenschaftlichen Diskus

sion über die Einführung einer Nega
tivsteuer oder eines „Bürgergeldes“ 
geht es mindestens um zwei, offen
bar gleichberechtigte Ziele: Auf der 
einen Seite soll das von der FDP und 
von den christdemokratischen Ar
beitnehmern vorgeschlagene Bür
gergeld das unübersichtlich gewor
dene System der sozialen Sicherun
gen -d ie  Rede ist von neunzig unter
schiedlichen Geldleistungen, die von 
vierzig Behörden verwaltet werden -  
radikal vereinfachen und damit auch 
im administrativen Vollzug verbilli
gen. Kindergeld, Erziehungsgeld, 
Wohngeld, Ausbildungsförderung, 
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 
Sozialhilfegesetz und die Arbeitslo
senhilfe sollen durch eine einzige, in 
das Einkommensteuersystem inte
grierte und vom Finanzamt ausbe
zahlte Transferleistung ersetzt wer
den. Diese soll so bemessen wer
den, daß sie für Personen ohne eige
nes Einkommen das Existenzmini
mum sichert.

Auf der anderen Seite soll eigenes 
Einkommen nur teilweise -  nach den

meisten Vorschlägen zur H ä lfte -au f 
das Bürgergeld angerechnet werden. 
Arbeit soll sich auch für die Empfän
ger von Transferleistungen lohnen. 
Deshalb wird das Bürgergeld auch 
als ein wichtiger Beitrag zur Be
kämpfung der Arbeitslosigkeit prä
sentiert.

Wunderformel oder 
schöne Illusion?

Wenn beide Ziele gleichzeitig er
reicht würden, wäre die „Wunderfor
mel Bürgergeld“ ' in der Tat die Pa
tentlösung für die gegenwärtige Dop
pelkrise des Sozialstaats und des Ar
beitsmarktes. Leider ist sie es nicht, 
weil das Bürgergeld in der vorge
schlagenen Form entweder nicht fi
nanzierbar wäre, oder so niedrig an
gesetzt werden müßte, daß das Exi
stenzminimum weit unterschritten 
würde. Das Dilemma ergibt sich ge
rade aus der unter systematischen 
Gesichtspunkten so attraktiv er
scheinenden Integration des Trans
fersystems in das Steuersystem.

' Thomas H a n k e :  W underformel Bür
gergeld. in: Die Zeit vom 25. 2. 1994.

Nach dem (vom Gesetzgeber im
mer noch nicht erfüllten) Auftrag des 
Bundesverfassungsgerichts darf die 
Besteuerung erst oberhalb des (mit 
den derzeitigen Sozialhilfesätzen 
gleichgesetzten) Existenzminimums 
von etwa 1000 DM pro Monat begin
nen. Wenn aber für Personen ohne 
eigenes Einkommen das Bürgergeld 
in Höhe des Existenzminimums lie
gen soll, und wenn weiterhin eigenes 
Einkommen auf das Bürgergeld nur 
zum Teil angerechnet werden soll, 
dann verschiebt sich die Grenze, an 
der das Bürgergeld aufhört und die 
Einkommensteuer beginnen kann, 
nach oben.

Da das Steuerrecht alle Steuer
zahler gleich behandeln muß, würde 
sich -  bei einem Bürgergeld von 
1000 DM pro Monat und einem An
rechnungssatz von 50% -der steuer
freie Einkommensanteil für alle 
Steuerzahler von 1000 DM auf 
2000 DM pro Monat verdoppeln. Die 
Folge wären enorme Steuerausfälle, 
die durch exorbitante Steuererhö
hungen für die über 2000 DM pro Mo
nat liegenden Einkommen ausgegli
chen werden müßten. Bei den unter
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stellten Eckdaten müßte etwa ein Fi
nanzierungsdefizit von 400 Mrd. DM 
pro Jahr durch Steuererhöhungen 
ausgeglichen werden.

Dies wäre politisch nicht konsens
fähig, und deshalb wäre, wenn der 
Vorschlag dennoch verwirklicht 
würde, entweder mit einer Absen
kung des Bürgergeldes weit unter 
das Existenzminimum oder mit einer 
drastischen Erhöhung des Anrech
nungssatzes für eigenes Einkom
men zu rechnen. Im ersten Falle 
würde der sozialpolitische Zweck 
verfehlt. Die Folge wäre entweder 
eine existenzgefährdende Verar
mung der Betroffenen oder der Fort
bestand der gegenwärtigen Vielzahl 
von existenzsichernden Soziallei
stungen. Im zweiten Falle entfiele 
statt dessen der Anreiz zur Arbeits
aufnahme, so daß der arbeitsmarkt
politische Zweck des Bürgergeldes 
verfehlt würde. Kurz, das Bürgergeld 
könnte sein doppeltes Ziel nur um 
den Preis einer drastischen Verla
gerung der Steuerlast auf die Be
zieher höherer Einkommen errei
chen, die gerade bei den für dieses 
Konzept eintretenden Parteien auf 
absehbare Zeit nicht konsensfähig 
wäre.

Das Beschäftigungsziel

Wenn, womit man aus theoreti
schen Gründen ja ohnehin rechnen 
muß, zwei Ziele nicht mit einem In
strument erreicht werden können, 
dann muß man sich auf eines von ih
nen konzentrieren -  und dann sollte 
aus meiner Sicht in der gegenwärti
gen Situation das Beschäftigungs
ziel den Vorrang haben. Dafür spre
chen zwei Gründe. Zum einen nähert 
sich die Massenarbeitslosigkeit in 
Deutschland Größenordnungen, wie 
sie am Ende der Weimarer Republik 
erreicht wurden. Gewiß ist die mone
täre Absicherung der Arbeitslosen 
heute besser als damals, aber das 
ändert nichts an der Tatsache, daß 
die Ausgliederung aus dem Zusam
menhang gesellschaftlich produkti
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ver und sozial anerkannter Erwerbs
arbeit die soziale Desintegration je
ner Personen zur Folge hat, die sich 
nicht auf sozial anerkannte Alterna
tivrollen -  Rentner, Hausfrau, Stu
dent-zurückziehen können (woraus 
sich ein weiteres Argument gegen 
rigide Beschränkungen der Studien
zeiten herleiten ließe). Daß soziale 
Desintegration anfällig macht für die 
Mobilisierung durch radikale politi
sche Bewegungen, wissen wir zur 
Genüge. Wir wissen aber nicht, ob 
und wann diese Anfälligkeit durch 
demagogisch kompetentere Führer 
einer radikalen Partei ausgebeutet 
werden kann.

Zum anderen spricht nichts für die 
Hoffnung, daß die gegenwärtige Ar
beitslosigkeit durch einen neuen 
Wirtschaftsaufschwung rasch abge
baut werden könnte. Der Beschäfti
gungszuwachs der achtziger Jahre 
ist kein Gegenargument, weil die 
weltwirtschaftliche Situation sich 
seitdem grundlegend verändert hat. 
Mit dem Zusammenbruch der kom
munistischen Regime in Osteuropa 
sind Kapitalanlagen in der ganzen
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Welt sicherer geworden. Zugleich 
haben sich die multinationalen Un
ternehmen zu multi-ethnischen Or
ganisationen weiterentwickelt, die 
über alle kulturellen Schranken hin
weg Standortvorteile nutzen können, 
wo immer sie geboten werden. 
Schließlich haben Länder der Dritten 
Welt die Qualität ihrer technischen 
Ausbildung so verbessert, daß nicht 
nur einfache Arbeiten, sondern auch 
anspruchsvolle Ingenieurleistungen 
zu einem Bruchteil unserer Kosten 
angeboten werden können. Das glei
che gilt für Mitteleuropa.

Kurz, die hochentwickelten westli
chen Industrieländer treffen zum er
sten Mal auf Konkurrenten, die in der 
Lage sind, qualitativ gleichwertige 
Industrieprodukte und Dienstleistun
gen an Standorten mit wesentlich 
niedrigeren Lohnkosten, Sozialko
sten und Umweltschutzkosten zu 
produzieren. Überdies hat sich auch 
der Wettbewerb innerhalb der westli
chen Länder im Gefolge von Liberali
sierung, Privatisierung, Entflech
tung, Deregulierung und des Abbaus 
von Handelshindernissen in den 
achtziger Jahren wesentlich ver
schärft.

Die Unternehmen stehen heute 
also unter einem höheren Wettbe
werbsdruck als in der gesamten 
Nachkriegsperiode. Die Folge sind 
vermehrte Direktinvestitionen und 
Produktionsverlagerungen in die 
Niedrigkosten-Länder und der ver
schärfte Zwang zur Ausschöpfung 
aller Rationalisierungs- und Einspar- 
möglichkeiten im Inland. Unter sol
chen Bedingungen ist selbst bei ei
nem moderaten Wirtschaftsauf
schwung eher mit weiter steigender 
als mit abnehmender Arbeitslosig
keit in der Industrie zu rechnen. An
gesichts der Überschuldung der öf
fentlichen Haushalte und des zuneh
menden Steuerwiderstandes sind 
überdies auch im öffentlichen Sektor 
Personaleinsparungen wahrschein
lich. Wenn trotzdem zusätzliche Ar
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beitsplätze in großer Zaht nötig sind, 
um die Massenarbeitslosigkeit zu 
vermindern, dann kommen dafür 
also allenfalls die dem internationa
len Wettbewerb und der technischen 
Rationalisierung wenig oder gar 
nicht ausgesetzten Bereiche des pri
vaten Sektors in Frage -  vor allem 
also das Handwerk und die haus- 
halts- und personenbezogenen 
Dienstleistungen.

Diese Bereiche bleiben arbeitsin
tensiv, weil hier die Produktivität 
kaum durch den Einsatz von Maschi
nen und Computern gesteigert wer
den kann. Aber eben daraus er
wächst ein Dilemma: Wenn die Be
schäftigten an der allgemeinen (von 
den Produktivitätszuwächsen in der 
Industrie gerechtfertigten) Lohnent
wicklung teilhaben, so verteuern 
sich ihre Leistungen im Vergleich zur 
durchschnittlichen Preisentwicklung 
so sehr, daß die Absatzmöglichkei
ten im privaten Sektor auf einen 
schmalen Bereich der Luxus-Nach
frage (nach Maßkleidung etwa) be
schränkt werden. Eine Ausweitung 
der privaten Nachfrage wäre hier 
also nur dann möglich, wenn die Ar
beitskosten weit unter den Durch
schnitt absinken würden. Eben dies 
ist in den Vereinigten Staaten ge
schehen und erklärt dort sowohl das 
„amerikanische Beschäftigungs
wunder“ im Dienstleistungssektor 
als auch die um sich greifende Ver
armung der „working poor“ , deren 
Arbeitseinkommen unter dem Exi
stenzminimum bleiben.

Auswege

Bei uns hat sich ein (legaler) Nied
riglohn-Arbeitsmarkt nach amerika
nischem Muster nicht herausbilden 
können, weil hier das Existenzmini
mum nach wie vor durch sozialstaat
liche Leistungen für Arbeitslose ge
sichert wird und weil überdies nach 
den geltenden Regeln ein eigenes 
Einkommen (fast) in vollständiger 
Höhe auf das jeweilige Sozialein
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kommen angerechnet wird. Arbeits
aufnahme lohnt sich für die von Ar
beitslosigkeit Betroffenen also nur 
dann, wenn der Nettolohn deutlich 
oberhalb der Sozialhilfe-Grenze 
liegt. Wenn freilich auf dem Arbeits
markt höher entlohnte Arbeitsplätze 
nicht in ausreichender Zahl angebo- 
ten werden, dann wird unser Sozial
staat zu Arbeitslosigkeits-Falle, 
während in den Vereinigten Staaten 
unter den gleichen Bedingungen der 
Niedriglohn-Sektor expandiert.

Eben diese Falle würde beseitigt, 
wenn unser gegenwärtiges System 
der Sozialleistungen durch ein „Bür
gergeld“ ersetzt werden könnte, das 
einen starken finanziellen Anreiz zur 
Aufnahme von gering entlohnter Be
schäftigung (oder von Teilzeitarbeit) 
mit der Sicherung des Existenzmini
mums bei Vollzeit-Arbeitslosigkeit 
verbinden würde. Auch wenn das 
Bürgergeld in der vorgeschlagenen 
Form nicht finanzierbar erscheint, 
könnten doch die für den Beschäfti
gungseffekt maßgeblichen Ele
mente aus dem Gesamtkonzept her
ausgelöst und separat verwirklicht 
werden. Darauf zielt der von mir in 
die Diskussion eingebrachte Vor
schlag von Einkommenshilfen für 
niedrige Erwerbseinkommen2.

Zuschüsse zum Einkommen

Vom Bürgergeld unterscheidet 
sich der Vorschlag darin, daß er alle 
Elemente eines „arbeitslosen 
Grundeinkommens“ vermeidet und 
sich ausschließlich auf Beschäftigte 
bezieht. Er läßt deshalb das gegen
wärtige System der sozialen Siche
rung bei Arbeitslosigkeit unberührt, 
und zu seiner Verwirklichung müßte 
auch das Steuersystem nicht völlig

2 Fritz W. S c h a r p f :  Nicht Arbeitslosig
keit, sondern Beschäftigung fördern, in: 
Heinz-Werner M e y e r  (Hrsg.): Sozialge
recht teilen -  ökologisch-sozial die Industrie
gesellschaft gestalten. Beiträge zur Reform
diskussion im Deutschen Gewerkschaftsbund 
und in seinen Gewerkschaften, Band 2, Köln, 
Bund-Verlag (im Erscheinen).

umgebaut werden (was nichts an der 
Wünschbarkeit von Reformen in bei
den Systemen ändert). Im Kern geht 
es ausschließlich um die Möglich
keit, bei hoher Arbeitslosigkeit zu
sätzliche legale Beschäftigungs
möglichkeiten auf Niedriglohn-Ar
beitsplätzen zu nutzen, ohne daß die 
Einkommen der dort Arbeitenden 
unter das Existenzminimum absin
ken. Erreicht würde dieses Ziel, 
wenn der Staat in einem zu definie
renden Niedriglohn-Bereich zusätz
lich zu den vom Arbeitgeber bezahl
ten Arbeitseinkommen noch einen 
mit steigendem Lohn abnehmenden 
Einkommenszuschuß leistet. Zur 
Verdeutlichung dient das folgende 
Zahlenbeispiel.

Angenommen, der Zuschuß wer
de (um eine besondere Begünsti
gung von Teilzeitarbeit zu vermei
den) nicht auf den Monats- oder Jah
reslohn, sondern auf den Stunden
lohn bezogen. Dann müßte, um die 
Ernsthaftigkeit der Beschäftigungs
verhältnisse zu sichern, ein vom Ar
beitgeber zu bezahlender Mindest
lohn definiert werden, unterhalb des
sen eine Bezuschussung nicht in 
Frage kommt. Ebenso müßte ein 
oberer Stundenlohn festgelegt wer
den, bei dem der Zuschuß aufhört. 
Nötig ist schließlich noch die Festle
gung des maximalen Zuschusses 
und der Degression mit der dieser 
bei steigendem Stundenlohn ab
nimmt. Wenn etwa der Förderbereich 
auf Stundenlöhne zwischen 5 und 
15 DM beschränkt würde, und wenn 
der maximale Zuschuß auf 5 DM pro 
Stunde und die Degression auf 50% 
festgesetzt würden, käme es zu fol
genden Ergebnissen:

Zahlenbeispiel
Stundenlohn (DM) 5 7 9 11 13 15 17 
Zuschuß (DM) 5 4 3 2 1 0 0

Gesamt
einkommen (DM) 10 11 12 13 14 15 17

Entscheidend sind nicht die im 
Beispiel gewählten Parameter des 
Vorschlags, die selbstverständlich
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von der Politik festgesetzt werden 
müssen, sondern das Prinzipdes de
gressiven Einkommenszuschusses, 
bei dem der Arbeitnehmer immer 
das Interesse an höheren (vom Ar
beitgeber zu bezahlenden) Stunden
löhnen behält. Die von vielen Seiten 
befürchteten kollusiven Lohnsen
kungen zu Lasten des Steuerzahlers 
fänden also jedenfalls nicht die be
reitwillige Zustimmung von Beschäf
tigten, die derzeit höher entlohnt wer
den. Um die Systemkonformität des 
Vorschlages zu sichern, sollte der 
Einkommenszuschuß in derselben 
Weise wie die regulären Lohnbe
standteile Steuer- und sozialversi
cherungspflichtig sein. Dies würde 
allerdings die Attraktivität für die Ar
beitgeber vermindern, sofern man 
n ich t-w ie  im Weißbuch der Europäi
schen Kommission vorgeschlagen -  
die Arbeitgeberbeiträge bei niedrig 
entlohnten Beschäftigungsverhält
nissen generell durch Energie- oder 
Umweltsteuern ersetzen will.

Administrativ ließe sich der Vor
schlag im regulären Verkehr zwi
schen dem Finanzamt und den 
Lohnbüros der Unternehmen reali
sieren. Diese würden dem Arbeit
nehmer das erhöhte Nettoeinkom
men auszahlen und die auf den Ge

samtbetrag entfallenden Steuern 
und Sozialabgaben abführen, und 
sie könnten dafür den Gesamtbetrag 
der anfallenden Zuschüsse von der 
eigenen Steuerschuld abziehen oder 
als Erstattung zurückfordern. Im üb
rigen gäbe es keine weiteren büro
kratischen Schwierigkeiten, da nach 
dem Vorschlag die Förderung allein 
an die Höhe des Stundenlohnes an
knüpfen würde, ohne jede Ein
schränkung nach Aufgabenberei
chen, Regionen, Alter, Geschlecht, 
Ausbildung oder Bedürftigkeit der 
Arbeitnehmer, Dauer der Arbeitslo
sigkeit oder Art des Arbeitgebers. 
Aus demselben Grund dürfte der Zu
schuß auch nicht befristet oder auf 
Neu-Einstellungen beschränkt wer
den, sondern müßte auch bestehen
den Niedriglohn-Arbeitsverhältnis
sen zugute kommen. Nur bei einer 
generellen, transparenten und dau
erhaften Regelung kann man erwar
ten, daß neue Arbeitsplätze in großer 
Zahl geschaffen werden.

Beschäftigungseffekte

Eine Schätzung des wahrscheinli
chen Beschäftigungseffekts ist nicht 
möglich. Ebensowenig lassen sich 
die Bereiche genau angeben, in de
nen neue Arbeitsplätze entstehen

würden -  auch wenn die amerikani
sche Erfahrung dafür gewisse An
haltspunkte geben kann. Diese Pro- 
gnose-Ungewißheit ist ein Nachteil 
in der politischen Diskussion, aber 
sie entspricht der Logik des Vor
schlags, die auch für die Ausweitung 
des Niedriglohn-Sektors auf den 
Markt als Entdeckungsprozeß setzt. 
Immerhin lassen sich aber in Modell
rechnungen die Größenordnungen 
der zu erwartenden fiskalischen Be
lastung abschätzen. Diese ergeben 
sich ausschließlich aus der notwen
digen Förderung der derzeit schon 
bestehenden gering entlohnten Be
schäftigungsverhältnisse, deren Ge
samtzahl im Prinzip bekannt ist.

Nach den letzten verfügbaren 
Zahlen von 1991 und bei den hier als 
Beispiel gewählten Förderbedingun
gen beliefe sich die aus diesen „M it
nahme-Effekten“ resultierende Netto- 
Mehrbelastung des Gesamt-Fiskus 
auf knapp 7 Mrd. DM pro Jahr. Jeder 
zusätzliche Arbeitsplatz würde da
gegen den Gesamt-Fiskus entlasten 
-durch  Minderausgaben für Arbeits
lose und durch Mehreinnahmen bei 
Steuern und Sozialbeiträgen. Je grö
ßer also der Beschäftigungseffekt 
ausfällt, desto niedriger wird die fis
kalische Gesamtbelastung.

Wolfgang Scherf

Die negative Einkommensteuer: 
Ein problematisches Konzept der Steuer- und Sozialpolitik

D ie negative Einkommensteuer 
ist ein Konzept zur umfassen

den Harmonisierung der Einkom
mensbesteuerung mit dem System 
der staatlichen Transferzahlungen. 
Mit negativen Vorzeichen versehene 
Steuern stellen selbst Transferzah
lungen dar, die sich von anderen 
Transfers in einigen Punkten unter

scheiden: (1) Sie werden ohne Prü
fung der Bedürftigkeit der Empfän
ger gewährt, (2) unterliegen keiner 
Zweckbindung und (3) lassen sich 
steuertechnisch nahtlos mit dem 
System der positiven Einkommens
besteuerung verknüpfen.

Das Konzept fasziniert aufgrund 
seiner formalen Eleganz, ist aber

schon deshalb mit Problemen behaf
tet, weil mit dem Transfersystem 
mehrdimensionale Ziele verfolgt 
werden'. Insbesondere Transfers, 
die darauf gerichtet sind, die Bereit
stellung meritorischer Güter zu be-

' Vgl. O. G a n d e n b e r g e r : Einkom-
mensabhängige staatliche Transfers, Baden- 
Baden 1989, S. 126.
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günstigen (Ausbildungsförderung, 
Wohngeld), lassen sich nicht ohne 
weiteres durch eine Negativsteuer 
ersetzen. Diese kommt also nur in 
Betracht als Instrument einer primär 
am verfügbaren Einkommen orien
tierten Steuer- und Sozialpolitik.

Die negative Einkommensteuer 
basiert auf zwei unterschiedlichen 
Zielen bzw. Zielkomplexen2:

□  Sie soll zum einen die mit der 
(progressiven) Einkommensteuer 
verbundene Umverteilung konse
quent auf niedrige Einkommen 
unterhalb des steuerfreien Existenz
minimums ausdehnen.

□  Zum anderen soll die negative 
Einkommensteuer generell die Exi
stenz der Staatsbürger sichern -  
unabhängig von sozialen Tatbestän
den und daran anknüpfenden Trans
ferzahlungen. In dieser Zielsetzung 
stimmt sie weitgehend mit der in der 
Bundesrepublik Deutschland beste
henden Sozialhilfe überein.

Man kann also nach primär sozial- 
und primär steuerpolitisch motivier
ten Begründungen der Negativ
steuer differenzieren. Daraus erge
ben sich in Abhängigkeit von der je
weils dominierenden Zielsetzung un
terschiedliche Folgerungen für die 
Einsatzmöglichkeiten und die Aus
gestaltung einer negativen Einkom
mensteuer.

Die steuerpolitische 
Minimallösung

Die Minimallösung wäre eine 
negative Einkommensteuer vom 
„poverty-gap-type“ , wie sie bei
spielsweise von Milton Friedman 
vorgeschlagen wurde3. Dabei be
schränkt man sich auf die Forderung 
nach einer Fortsetzung des Tarifs 
der Einkommensteuer in den negati-

1 Vgl. W. A l b e r s :  Transferzahlungen an 
Haushalte, in: Handbuch der Finanzwissen
schaft (HdF), Bd. 1, Tübingen 1977, S. 937 ff.

1 Vgl. M. F r i e d m a n :  Kapitalismus und 
Freiheit, Stuttgart 1971. S. 244 ff.

ven Bereich unterhalb des Grundfrei
betrags. Die Besonderheit liegt 
darin, „daß zur Progression und zum 
Steuerverzicht via Freibetrag eine 
gezielte Transferzahlung tritt, die 
nach Art und Umfang steuerlich fest 
verzahnt ist“ 4.

Unter steuersystematischen 
Aspekten muß insbesondere dar
über entschieden werden, wie die 
Progression im negativen Bereich 
verlaufen soll. Beispielsweise 
könnte man den Steuersatz der unte
ren Proportionalzone auf die Diffe
renz zwischen Grundfreibetrag und 
Einkommen anwenden, sofern das 
Einkommen den Grundfreibetrag un
terschreitet5. Liegt kein Einkommen 
vor, so würde demnach eine Trans
ferzahlung in Höhe von 19% des 
Grundfreibetrags erfolgen. Dies wä
ren derzeit etwa 2000/4000 DM im 
Jahr für Ledige/Verheiratete6.

Zur Begründung einer solchen er
sten Variante der negativen Einkom
mensteuer werden im wesentlichen 
folgende Argumente angeführt:

□  Einkommensbezieher, die nur 
eine DM unter dem steuerfreien Exi
stenzminimum liegen, haben nicht 
die gleiche Leistungsfähigkeit wie 
diejenigen, die überhaupt kein Er
werbseinkommen erzielen. Infolge
dessen erscheint aus steuersyste
matischen Gründen eine differen
zierte Behandlung angebracht, auch 
wenn dies Transferzahlungen durch 
die Finanzverwaltung erfordert.

* B. M o l i t o r :  Negative Einkommen
steuer als sozialpolitisches Instrument, Jahr
buch für Sozialwissenschaft, Göttingen 1973, 
S. 39.

! Der negative Steuersatz kann betragsmä
ßig durchaus vom Eingangssatz der Einkom
mensteuer (nach oben) abweichen. Auch 
Staffeltarife und spezielle Freibeträge wären 
technisch mit der negativen Einkommen
steuer zu vereinbaren.

6 Diese W erte ergeben sich, wenn man nicht 
den durch das Urteil des Bundesverfassungs
gerichts vom 25. 9. 1992 überholten Grund
freibetrag von 5616  DM zugrundelegt, son
dern 10530 DM, eine Summe, die der Gesetz
geber 1993 im Rahmen einer Übergangsre
gelung steuerfrei läßt.

□  Geringe Einkommen -  auch 
Transfereinkommen -  sind keines
wegs steuerfrei, denn die damit fi
nanzierten Konsumausgaben unter
liegen der indirekten Besteuerung. 
Der negativen Einkommensteuer 
wird daher die Aufgabe zugedacht, 
für einen Ausgleich der mit den indi
rekten Steuern verbundenen Re
gressionswirkungen zu sorgen.

Man kann durchaus der Auffas
sung sein, daß sich die skizzierte Mi
nimallösung nahtlos in das System 
der Einkommensbesteuerung einfü- 
gen würde. Allerdings handelt es 
sich um eine Reform, die mit einer 
starken Belastung der öffentlichen 
Haushalte einhergehen kann. Wenn 
dem Grundfreibetrag nur die Markt
einkommen gegenübergestellt wer
den, erhält die ohne Bedürftigkeits
prüfung ausgezahlte Negativsteuer 
den Charakter einer zusätzlichen 
Sozialleistung. Nicht oder nur be
grenzt erwerbstätige Bezieher steu
erfreier Einnahmen (Altersrenten, 
Arbeitslosengeld, Krankengeld, Sti
pendien) würden davon in besonde
rem Maße profitieren.

Wenn man solche Wirkungen ver
meiden will, müssen alle relevanten 
Bestandteile des verfügbaren Ein
kommens der Wirtschaftssubjekte 
bei der Ermittlung des Steuertrans
fers angerechnet werden. Der von 
vielen angestrebte nahtlose Über
gang zur positiven Einkommen
steuer wäre dann aber nur zu errei
chen, wenn diese ebenfalls entspre
chend korrigiert würde. Für be
stimmte Personengruppen, bei
spielsweise für Studenten, die von 
privaten Unterhaltszahlungen oder 
staatlichen Leistungen leben, bietet 
sich darüber hinaus von vornherein 
ein Ausschluß von der negativen 
Einkommensteuer an.

Zur sozialen Sicherung bedürfti
ger Bevölkerungskreise trägt eine 
negative Einkommensteuer in der 
bislang diskutierten Form allerdings
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nur wenig bei. Das Existenzmini
mum wird nicht gewährleistet, denn 
es kommt nur zu einer Teilentlastung 
im unteren Einkommensbereich. Im 
Bedarfsfall muß also der Steuer
transfer durch die Sozialhilfe aufge
stockt werden, die folglich auch nur 
zum Teil durch die Negativsteuer er
setzt werden kann. Obwohl die So
zialhilfeleistungen schon heute aus 
öffentlichen Mitteln stammen, würde 
sich auch hier eine Mehrbelastung 
des Staates ergeben: Zum einen 
werden solche Bürger neu erfaßt, die 
bislang nicht zu der geforderten Be
dürftigkeitsprüfung bereit waren; 
zum anderen entfallen die Unterstüt
zungsbeiträge von Verwandten, so
weit sie bislang zur Finanzierung der 
Sozialhilfe herangezogen werden 
können.

Als Zwischenergebnis kann man 
daher festhalten, daß eine negative 
Einkommensteuer vom „poverty- 
gap-type" steuersystematisch kaum 
zu beanstanden ist. Ob sie fiskalisch 
vertretbar wäre, steht auf einem 
anderen Blatt; jedenfalls sollte der 
Finanzminister darauf achten, gege
benenfalls entsprechende Vorkeh
rungen zu treffen. Als sozialpoliti
sche Großtat läßt sich die skizzierte 
Lösung allerdings nicht anpreisen. 
Wer mit der Negativsteuer vor allem 
sozialpolitische Ziele verfolgen will, 
muß andere Formen in Betracht zie
hen.

Die Existenzsicherung

Die Sicherung des Existenzmini
mums steht im Vordergrund der wei
tergehenden Vorschläge zur negati
ven Einkommensteuer. Sie lassen 
sich danach unterscheiden, ob die 
Negativsteuer bestehende Transfer
zahlungen ergänzen oder das 
System der sozialen Sicherung (in 
wichtigen Teilen) ersetzen soll. Im 
ersten Fall hätte die Steuer subsidiä
ren Charakter und würde vor allem 
eine Auffangfunktion bei zu niedri
gen Transfers übernehmen; im zwei
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ten wäre die negative Einkommen
steuer Grundlage der sozialen Si
cherung aller Bürger in Form einer 
Staatsbürgerrente.

Geht man davon aus, daß die so
zialpolitische Komponente auf die 
Hilfe bei Armut konzentriert werden 
soll, so müssen alle kleinen Einkom
men bis zum Existenzminimum 
durch Transferzahlungen entspre
chend aufgefüllt werden. Der volle 
Ausgleich der Einkommensdifferenz 
durch den Staat läuft darauf hinaus, 
daß für die Unterstützungsempfän
ger ein konfiskatorischer Negativ
steuersatz von 100% gilt. Dies ist 
auch bei der heutigen Sozialhilfe der 
Fall. „Gerade die sozial Schwäch
sten ... werden hierdurch in eine 
Lage versetzt, in der es sich für sie 
finanziell nicht lohnt, (offizielles) Lei
stungseinkommen zu erzielen oder 
ein bisher erzieltes (offizielles) Lei
stungseinkommen zu steigern, z.B. 
bei einer Teilzeitarbeit durch Aus
dehnung der Stundenzahl; ein Sach
verhalt dieser Art wird auch als Po- 
verty Trap, die Armutsfalle, bezeich
net.“ 7

Unter dem Aspekt der Leistungs
anreize schneidet dieses Negativ
steuermodell gegenüber der Sozial
hilfe also keineswegs besser ab. Der 
entscheidende Unterschied besteht 
im Wegfall der Bedürftigkeitsprü
fung. Dies wird von vielen, die eine 
Diskriminierung und Stigmatisierung 
der Sozialhilfeempfänger in der Öf
fentlichkeit befürchten, durchaus als 
Vorteil angesehen8. Gegen die Auf
gabe des Grundsatzes der Individua
lisierung der Sozialhilfe lassen sich 
jedoch gravierende Einwände er
heben9:

'  O. G a n d e n b e r g e r ,  a.a.O., S. 130.

“ Vgl. I. M e t z e :  Negative Einkommen
steuer, in: Handwörterbuch der W irtschafts
w issenschaft (HdWW), Bd. 9, Tübingen, Göt
tingen 1982, S. 794; W. A. S. K o c h :  
Konzepte und Probleme negativer Einkom
mensteuern, in: WISU 3/1981, S. 145 ff.

9 Vgl. Transfer-Enquete-Kommission: Das 
Transfersystem in der Bundesrepublik 
Deutschland. Stuttgart 1981, S. 166 ff.

□  Das Subsidiaritätsprinzip ver
langt, daß Sozialhilfe prinzipiell im
mer letztrangig, also nach Aus
schöpfung aller anderen individuel
len und kollektiven Möglichkeiten 
der Existenzsicherung eingreift. 
Zwar ist die Gesellschaft verpflichtet, 
dem einzelnen beizustehen, wenn 
dies notwendig ist. Jeder einzelne 
muß aber dem hilfeauslösenden Tat
bestand auch durch eigenes Han
deln begegnen, soweit dies in seinen 
Kräften steht; er darf auf Selbsthilfe 
nicht verzichten.

□  Materielle Armut hat vielfältige 
Ursachen. Ein Mindestsicherungs
system in Form der negativen Ein
kommensteuer reduziert die mit 
Transferzahlungen verbundenen 
spezifischen Zielvorstellungen je
doch auf die einseitig am Mindest
einkommen orientierte vertei
lungspolitische Dimension.

□  Hinzu kommt, daß nicht jedes 
persönliche Mißgeschick durch ein 
Grundsicherungssystem aufgefan
gen werden kann. Da der Eintritt von 
Notlagen aber ein individuelles Phä
nomen ist, wäre ein Zusatzsystem 
„Sozialhilfe“ als letztes Auffangnetz 
auch weiterhin erforderlich.

□  Schließlich sprechen politische 
Überlegungen für die Beibehaltung 
der Bedürftigkeitsprüfung. Die Ak
zeptanz sozialer Hilfen dürfte eher 
steigen, wenn dem Steuerzahler die 
Notwendigkeit durch kritische Über
prüfung einsichtig zu machen ist. Die 
meisten Bürger finanzieren hinge
gen ungern Geldgeschenke an Per
sonen, deren Bedürftigkeit zweifel
haft erscheint.

Vor diesem Hintergrund, aber 
auch im Hinblick auf die ange
spannte Lage der öffentlichen Haus
halte kann eine Ausweitung des Per
sonenkreises, der Transferzahlun
gen bis zur Armutsgrenze beziehen 
würde, nicht in Betracht gezogen 
werden. Hält man jedoch an der Be
dürftigkeitsprüfung fest, so verliert
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die negative Einkommensteuer den 
Vorzug eines einheitlichen einkom
mensabhängigen Steuer- und Trans
fersystems. Schon aus organisatori
schen Gründen sollte man in diesem 
Fall bei der heutigen Sozialhilferege
lung bleiben: „Die Bemessung die
ses Transfers ist in unvergleichlich 
stärkerem Maß auf die persönlichen 
Verhältnisse des beziehenden Haus
halts abgestellt, als das bei der Ein
kommensteuer in bezug auf den 
Steuerpflichtigen der Fall ist. Dies 
erfordert entsprechende rechtliche 
und organisatorische Verschieden
heiten: das Steuerrecht und die 
Steuerverwaltung sind auf die Fest
stellung erzielten Einkommens ab
gestellt, nicht auf eine individuali
sierte Prüfung der Bedürftigkeit.“ 10

Das Grundrenten-Modell

Der am weitesten gehende Vor
schlag ist eine negative Einkom
mensteuer vom „social-dividend- 
type“ , der von Lady Rhys-Williams 
stammt” . Jedem Staatsbürger steht 
danach unabhängig von seiner Be
dürftigkeit ein Mindesteinkommen in 
Form einer „Sozialdividende“ oder 
eines „Bürgergeldes“ 12 zu. Tech
nisch kann man dies durch einen all
gemeinen Steuerkredit in entspre
chender Höhe erreichen, der mit der 
Steuerschuld verrechnet wird. Dabei 
geht es dann nicht mehr „primär um 
Armenhilfe oder eine gleichmäßi
gere Einkommensverteilung, wie
wohl das Verfahren in beiden Rich
tungen starke Wirkungen hat. Der 
springende Punkt ist, daß sich jeder
mann des Staates als eines Wohl
fahrtsgaranten bedienen kann.“ 13 
Durch die Einführung einer negati-

10 O. G a n d e n b e r g e r ,  a.a.O., S. 126.

"  Lady J. E. R h y s - W i l l i a m s :  Taxa
tion and Incentives, London 1953, S. 121 ff.

,2 W. E n g e l s  u . a .  (Kronberger Kreis): 
Bürgersteuer -  Entwurf einer Neuordnung 
von direkten Steuern und Sozialleistungen, 
Bad Homburg 1986.

,3 B. M o l i t o r ,  a.a.O., S. 47 f. 
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ven Einkommensteuer als Sozial
dividende würden aber auch sämt
liche bestehenden Maßnahmen der 
sozialen Sicherung überflüssig, so
weit sie der Grundsicherung dienen. 
Renten-, Kranken- und Arbeitslosen
versicherung würden auf Zusatzver
sorgungsfunktionen reduziert und 
am besten gleich ganz der privaten 
Initiative überlassen.

Darin liegt eine gewisse Ambiva
lenz: Einerseits wird die Verantwor
tung bezüglich der Grundsicherung 
von den Individuen auf den Staat ver
lagert, was das Konzept für Verfech
ter des Wohlfahrtsstaates attraktiv 
macht; andererseits fällt den Indivi
duen nun eine wesentlich größere 
Verantwortung hinsichtlich der Zu
satzversorgung zu, weshalb Konser
vative und Liberale das Modell schät
zen. Unabhängig von dieser ideolo
gischen Komponente ist aber festzu
halten, daß alle Einwände gegen den 
Ersatz der Sozialhilfe durch eine 
negative Einkommensteuer für das 
Grundrentenmodell in verstärktem 
Maße gelten. Insbesondere der An
reiz zur Aufnahme einer regulären 
Beschäftigung dürfte stark beein
trächtigt werden, wenn Anspruch auf 
ein deutlich über der Sozialhilfe lie
gendes Mindesteinkommen be
steht14.

Hinzu treten Bedenken im Zusam
menhang mit der möglichen Aufgabe 
der traditionellen sozialen Versiche
rungssysteme. Die durch den sächsi
schen Ministerpräsidenten Bieden
kopf wieder neu entfachte Diskus
sion über die Rentenversicherung 
zeigt, daß im politischen Raum 
durchaus eine gewisse Bereitschaft

14 Der Kronberger Kreis plädiert beispiels
weise dafür, ein sogenanntes Basisgeld 
zu gewähren und 50%  des (verbrauch
ten) Einkommens darauf anzurechnen. Vgl. 
W. E n g e l s  u. a. (Kronberger Kreis),
a.a.O., S. 18. Wenn das Basisgeld nur der So
zialhilfe entsprechen würde (tatsächlich soll 
es darüber hinausgehen), hätten alle Bürger 
Anspruch auf ergänzende Grundsicherung, 
deren Einkommen bis zur doppelten Höhe des 
Existenzminimums reicht.

besteht, das tragende Prinzip der 
beitrags- und einkommensbezoge
nen Rente in Frage zu stellen. Dabei 
wird übersehen oder unterschlagen, 
daß für diejenigen, die durch Bei
träge zur Finanzierung der Renten 
beigetragen haben, Ansprüche an 
die Rentenversicherung entstanden 
sind, die aufgrund ihres Eigentums
charakters auch dann nicht einfach 
entfallen, wenn man zu einer Grund
rente übergeht.

Folglich wären die heutigen Bei
tragszahler nach einer entsprechen
den Reform in dreifacher Hinsicht 
belastet: Sie müßten aus Steuermit
teln (1) die Grundrente, die teurer 
sein wird als die Sozialhilfe, und 
(2) die aufgelaufenen Rentenan
sprüche finanzieren. Darüber hinaus 
hätten sie (3) im Rahmen neuer kapi
talgedeckter Rentenversicherungen 
für sich selbst vorzusorgen. Eine der
artige Politik scheitert nicht nur an 
zunehmenden Abgabenwiderstän
den, sondern wäre auch wirtschafts
politisch wenigstens in der herr
schenden Rezession völlig unver
tretbar. Man kann aus einem lange 
Zeit praktizierten Umlageverfahren 
nicht einfach aussteigen, ohne die 
Beitragszahler oder die Rentner in 
der Übergangsphase auf kaum zu
mutbare Weise zu belasten.

Aus diesen Überlegungen folgt 
insgesamt, daß die negative Ein
kommensteuer höchstens aus steu
ersystematischen Gründen einge
führt werden könnte, um die Steuer
progression im Bereich unterhalb 
des Grundfreibetrags fortzusetzen. 
Der Entlastungseffekt wäre begrenzt 
auf die Differenz zwischen Existenz
minimum und Einkommen multipli
ziert mit dem Eingangssteuersatz -  
sozialpolitisch zu wenig für die Be
dürftigen, aber fiskalisch möglicher
weise schon zu viel infolge der Ein
beziehung nicht bedürftiger Perso
nenkreise. Die weiterreichenden 
Pläne zeichnen sich zwar durch eine 
bessere Absicherung der Einkom
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mensschwachen aus, erkaufen die
sen Vorteil aber im buchstäblichen 
Sinne teuer, weil die Transferzahlun
gen nicht hinreichend gezielt erfol
gen.

Erhöhung der Leistungsanreize

Vor dem Hintergrund dieser Über
legungen bleibt als Ansatzpunkt 
einer Reform die Erhöhung der Lei
stungsanreize innerhalb des Sozial- 
hilfesystems15. In Betracht kommt 
eine Vorgehensweise, wie sie auch 
den Befürwortern einer entspre
chend modifizierten Negativsteuer 
vorschwebt: Ein bestimmter Anteil -  
sagen wir 20% bis 30% -  des Ar
beitseinkommens wird den Unter
stützungsempfängern bei der Fest
setzung der Transfers nicht ange
rechnet und stellt damit Zusatzein
kommen dar. Unter Anreizaspekten

,s Vgl. F. W. S c h a r p l :  Von der Finan
zierung der Arbeitslosigkeit zur Subventio
nierung niedriger Erwerbseinkommen, in: 
Gewerkschaftliche Monatshefte 7/1993, 
S. 433 ff.; O. G a n d e n b e r g e r ,  a .a .O . 
S. 136 ff.

wäre dies sicher von Vorteil, denn die 
Arbeitsaufnahme würde sich finanzi
ell lohnen16 -  vorausgesetzt entspre
chende Arbeitsplätze werden auch 
angeboten. Vorbehaltlos begrüßen 
kann man eine solche Regelung 
allerdings nicht.

Das Hauptproblem ergibt sich dar
aus, daß ein Sozialhilfeempfänger 
nun mit seinem Gesamteinkommen 
aus Transfer und nicht angerechne
tem Arbeitseinkommen einen Be
schäftigten überflügeln kann, der 
knapp oberhalb der Sozialhilfe
grenze liegt und daher keinen Trans
feranspruch hat. Soll dieser Nachteil 
vermieden werden, muß die Sozial
hilfegrenze über die Armutsschwelle 
hinaus steigen, mit der Folge, daß 
grundsätzlich nicht als bedürftig an
gesehene Personen Transferzahlun-

'* Man mag darüber streiten, ob 20%  bis 30% 
als Prämie für die Erwerbstatigkeit attraktiv 
genug sind. Aus Anreizgründen erwünschte 
höhere Sätze stoßen jedoch schnell an fiskali
sche Grenzen. Nahezu ausgeschlossen 
dürfte aber sein, daß die Zuverdienste den Ar
beitnehmern zum größten Teil erhalten ble i
ben; so F. W. S c h a r p f ,  a.a.O.. S. 442.

gen erhalten und sich deren Lei
stungsanreize entsprechend redu
zieren. Ob eine fiskalisch und admi
nistrativ vorteilhafte Beschränkung 
des Personenkreises auf bislang So
zialhilfeberechtigte mit dem Gleich
heitsgrundsatz des Artikel 3 GG zu 
vereinbaren wäre, erscheint aller
dings mehr als fraglich.

Dennoch wäre die Nichtanrech
nung von Teilen des Arbeitseinkom
mens (nicht von sonstigen Ein
kunftsarten!) insgesamt ein Fort
schritt gegenüber der heutigen 
Lösung. Sollten die Leistungsan
reize wirken und zu (offizieller) 
Mehrbeschäftigung beitragen, so 
würde sich daraus auf Dauer auch 
eine gewisse Entlastung der öffent
lichen Haushalte ergeben. Der 
Mehraufwand scheint aber nur dann 
vertretbar zu sein, wenn der Anrech
nungssatz relativ niedrig liegt und 
das Anreizsystem mit der nach Be
dürftigkeit gewährten Sozialhilfe, 
nicht aber mit einer allgemeinen 
negativen Einkommensteuer ge
koppelt wird.

Hans-Hagen Härtel

Ein Ausweg aus dem Konflikt 
zwischen Beschäftigungs- und Verteilungszielen?

Bei der Bewertung von Vorschlä
gen zur Einführung einer negati

ven Einkommensteuer oder ver
wandter Konzepte verdient neben 
dem Inhalt auch der politische 
Standort Aufmerksamkeit, zumal 
wenn die Ideen im politischen Raum 
geboren oder aufgegriffen werden. In 
den USA und in Großbritannien wur
den Pläne für eine negative Einkom
mensteuer in den siebziger Jahren 
nicht von „linken“ , sondern von 
„rechten“ Regierungen vorgelegt1. In
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Deutschland waren es Wolfram En
gels und der Kronberger Kreis, die 
Mitte der achtziger Jahre ein inte
griertes Steuer- und Transfersystem 
im Detail zur Diskussion stellten. 
Dieses System sah eine proportio
nale „Bürgersteuer“ mit einem staat
lich garantierten „Bürgergeld“ zur 
Sicherung des sozialkulturellen 
Existenzminimums vor2.

In den Parteien haben sich erst
mals die CDU-Politiker Gaddum und

Geißler für diese Idee eingesetzt. 
Die „Grünen" machten sich dann die 
am weitesten gehende Variante zu 
eigen: Der Staat gewährleistet je-

1 Vgl. den vorzüglichen Beitrag „Negative 
E inkom m ensteuer“ von Ingolf M e t z e  im 
Handwörterbuch der W irtschaftsw issen
schaft (HdWW), Band 9, S. 788-799.

7 Vgl. Wolfram E n g e l s ,  Armin 
G u t o w s k i  u . a .  (Kronberger Kreis): Bür
gersteuer -  Entwurf e iner Neuordnung von di* 
rekten Steuern und Sozialleistungen, Schrif
tenreihe des Frankfurter Institut für w irtschaft- 
politische Forschung, Band 11, Bad Homburg 
1986.
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dem Bürger, und zwar unabhängig 
von seiner Bedürftigkeit, ein „Ge
halt“ zur Sicherung der Grundversor
gung. Zuletzt hat die negative Ein
kommensteuer als Gedanke auch in 
der SPD und in der FDP Fürsprecher 
gefunden. Wenn ein Konzept in allen 
politischen Lagern Anklang findet, 
dann besteht freilich die Gefahr, daß 
dabei die unterschiedlichen Wertvor
stellungen, insbesondere Effizienz- 
und Verteilungsziele, miteinander 
vermengt werden. Dies gilt auch, 
wenn man sich auf das Beschäfti
gungsziel beschränkt. Schon bei sei
ner inhaltlichen Bestimmung fließen 
Werturteile ein.

Annäherung an
US-Verhältnisse

Mit einem kritischen Seitenblick 
auf die „bad jobs“ in den USA wird 
häufig in Deutschland der Wirt
schaftspolitik aufgegeben, es gelte 
nicht irgendwelche, sondern hoch
produktive Arbeitsplätze zu schaf
fen, damit für möglichst viele Arbeit
nehmer die Spitzenstellung bei Löh
nen und Freizeit gesichert bleibe. 
Dieser Versuch kann jedoch nur er
folgreich sein, wenn ein relativ ho
mogenes Angebot von hochqualifi
zierten und hochmotivierten Arbeits
kräften zur Verfügung steht. In dieser 
Hinsicht wird immer darauf hinge
wiesen, daß die bessere berufliche 
Ausbildung in Deutschland ein höhe
res und vor allem ein breiteres Quali
fikationsniveau als in den USA her
vorbringt. Soweit dadurch die Qualifi
kationsunterschiede in Deutschland 
geringer als in den USA sind, legiti
miert der Markt in der Tat die Kombi
nation aus hohem Lohniveau und ge
ringer Lohndifferenzierung.

Die starke Lohndifferenzierung in 
den USA spiegelt allerdings nicht nur 
mögliche, durch das Ausbildungs
system bedingte Qualifikationsdefi
zite wider, sondern auch die be
trächtliche Nachfrage nach Arbeits
plätzen, die aus dem Zustrom an 
Einwanderern resultiert. Seitdem

Deutschland infolge des Zuzugs von 
deutschstämmigen Aussiedlern aus 
Osteuropa und von Ausländern, die 
hier Asyl oder eine wirtschaftliche 
Existenz suchen, Einwanderungs
land ist, nähert sich auch der Arbeits
markt den amerikanischen Verhält
nissen an. Diese Zuwanderer sind 
entweder wenig ausgebildet oder ha
ben eine Ausbildung, die von den Ar
beitgebern für hochbezahlte Arbeits
plätze nicht als ausreichend angese
hen wird. Sie sind aber häufig hoch
motiviert und bereit, jede Arbeit an
zunehmen, um ihre Existenz auf ei
gene Füße zu stellen und für sich 
und ihre Nachkommen -  wie die le
gendären amerikanischen Tellerwä
scher -  den sozialen Aufstieg zu 
schaffen.

Demgegenüber gibt es einen zu
nehmenden Teil von Deutschen im 
arbeitsfähigen Alter, die sich der Lei
stungsgesellschaft verweigern. Sie 
verzichten auf Karriere oder pro
bieren sogar den temporären oder 
dauerhaften Ausstieg aus dem nor
malen Arbeitsleben. Falls sie sich 
nicht von der Gesellschaft oder von 
Angehörigen „aushalten lassen“ , 
sondern für sich selbst sorgen wol
len, haben sie andere Vorstellungen 
über ihren Job als diejenigen, die den 
beruflichen Aufstieg anstreben. Sie 
sind zum Beispiel stärker an Gele
genheitsarbeiten interessiert.

Je heterogener aber die Erwerbs
bevölkerung hinsichtlich der Qualifi
kation und der Motivation ist, desto 
heterogener sind auch die Eignun
gen für und die Ansprüche an den Ar
beitsplatz. Die Differenzierung nach 
Qualifikationen und Motivation erfor
dert also auch die Differenzierung 
nach Beschäftigungs- und Ver
dienstmöglichkeiten. Der Bedarf an 
Lohndifferenzierung wird noch da
durch verstärkt, daß sich infolge der 
technischen Entwicklung und der 
außenwirtschaftlichen Verflechtung 
Komplementaritätsbeziehungen zwi
schen qualifizierter und einfacher Ar

beit abschwächen. Was an einfacher 
Arbeit in den Fabriken, Labors und 
Büros der Rationalisierung zum Op
fer fällt, muß an anderer Stelle, ins
besondere bei Dienstleistungen, neu 
entstehen. Es ist das Defizit an Ar
beitsplätzen für einfache Arbeit, das 
den Sockel an Arbeitslosen über die 
Konjunkturzyklen hinweg hat anstei- 
gen lassen.

Es ist ein Fehlurteil, wenn be
hauptetwird, daß die starke Beschäf
tigungsexpansion in den USA aus 
„bad jobs" besteht, die bescheide
nere Ausweitung bei uns aber aus 
„good jobs“ . In den USA sind in der 
Vergangenheit neue „good jobs“ ver
mutlich in ähnlichem Ausmaß wie 
bei uns entstanden, aber gleichzeitig 
auch mehr „bad jobs“ als bei uns. 
Wer die Entwicklung der Arbeitswelt 
in Deutschland beobachtet, der wird 
nicht mehr selbstgefällig auf die USA 
herabblicken, sondern erkennen, 
daß es inzwischen auch bei uns nicht 
um ein „entweder oder“ , sondern um 
ein „sowohl als auch“ geht.

Effizienzgesichtspunkte

Die harte und nur mit Werturteilen 
zu entscheidende Alternative ist die 
Frage, ob auch Beschäftigung geför
dert werden soll, die nur eine Ent
lohnung in Höhe der Sozialhilfe oder 
gar darunter ermöglicht und bislang 
kaum oder nur in der Schattenwirt
schaft nachgefragt und angeboten 
wird, weil das erzielte Entgelt sofort 
und in voller Höhe abgezogen wird. 
Nach Maßgabe der volkswirtschaftli
chen Effizienz ist die Frage zu beja
hen, denn das Volkseinkommen 
würde so lange zunehmen, wie die 
Produktivität zusätzlicher Beschäfti
gung zwar unter der Sozialhilfe, aber 
größer als Null ist. Unter Wohlfahrts
aspekten ist zusätzliche Beschäfti
gung so lange volkswirtschaftlich 
vorteilhaft, wie deren Produktivität 
größer ist als die Einbuße an Muße.

Diese volkswirtschaftlich vorteil
hafte Mehrarbeit wird aber nicht
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(oder nur mit Effizienzverlusten in 
der Schatten Wirtschaft) geleistet, 
wenn die betreffende Person neben 
der Muße auch Sozialhilfe einbüßt. 
Der Zweck der negativen Einkom
mensteuer liegt nun gerade darin, 
das volkswirtschaftlich Vorteilhafte 
auch einzelwirtschaftlich vorteilhaft 
zu machen. Dies geschieht dadurch, 
daß der Sozialhilfeempfänger den 
Ertrag aus Mehrarbeit nur zum Teil 
mit der Sozialhilfe verrechnen muß. 
Der Staat macht dem Sozialhilfe
empfänger gleichsam das Angebot, 
den Ertrag von Mehrarbeit miteinan
der zu teilen, statt ihn bis zum Ab
schmelzen der Sozialhilfe voll einzu
behalten. Der Charme dieser Lösung 
bestünde darin, daß in Deutschland 
mehr Beschäftigung zu niedrigen 
Löhnen lohnend wird, ohne daß den 
Empfängern so niedrige Einkommen 
zugemutet werden wie in den USA, 
wo die Sicherung des Existenzmini
mums sehr viel bescheidener und 
lückenhafter ist.

Hohe Steuerbelastung

Der Haken der negativen Einkom
mensteuer besteht aber darin, daß 
der Staat dieses Angebot jedem Bür
ger machen muß. Er bietet also je
dem Bürger die Zahlung des Exi
stenzminimums (der negativen Ein
kommensteuer) an, und die Bürger 
entscheiden dann mit ihrem Arbeits
einsatz darüber, ob sie Nettozahler 
sind, also an den Staat mehr an posi
tiver Einkommensteuer abführen als 
sie an negativer Steuer erhalten, 
oder ob sie Nettoempfänger sind. 
Nach dem Urteil des Bundesverfas
sungsgerichts wären für das Exi
stenzminimum nicht weniger als 
12000 DM anzusetzen. Erhielten 
Nichterwachsene unter 18 Jahren 
die Hälfte des Mindesteinkommens, 
so würden der deutschen Bevölke
rung zunächst einmal rund 900 Mrd. 
DM gutgeschrieben.

Unter der Annahme, daß das ge
samte Volkseinkommen mit einem

proportionalen Steuersatz zur Lohn- 
und Einkommensteuer herangezo
gen wird und die Ostdeutschen das 
gleiche Pro-Kopf-Einkommen wie 
die Westdeutschen erwirtschaften, 
müßten bei einem Volkseinkommen 
in Höhe von 2700 Mrd DM alle Ein
kommen zunächst einmal mit einem 
Steuersatz von einem Drittel belastet 
werden, um die negative Einkom
mensteuer aufzubringen. Soll auch 
das für dieses Jahr erwartete Auf
kommen an Lohn-, Einkommen- und 
Kapitalertragsteuer in Höhe von 
300 Mrd. DM verwirklicht werden, 
dann wäre der Steuersatz auf fast 
45% festzusetzen. Ohne negative 
Einkommensteuer würde er bei rund 
11 % liegen.

Bei dieser Konstellation, in der der 
Steuersatz für die Kompensation der 
negativen Einkommensteuer drei
mal so hoch ist wie der Steuersatz 
zur Aufbringung der Staatseinnah
men, wäre der Anreiz für die Netto
zahler, das Arbeitsangebot einzu-
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schränken oder in die Schattenwirt
schaft abzuwandern, sicher größer 
als der Anreiz für die Nettoempfän
ger zu Mehrarbeit. Man kann aller
dings bei einer anderen Konstella
tion ein günstigeres Ergebnis erzie
len. So würde die negative Einkom
mensteuer niedriger ausfallen, wenn 
das Mindesteinkommen ermäßigt 
und auch nur bei Bedürftigkeit ge
währt würde. Die positive Einkom
mensteuer würde gesteigert, wenn 
der Steuersatz für die Nettoempfän
ger höher angesetzt würde, so daß 
die negative Einkommensteuer 
schneller durch die positive Steuer 
kompensiert würde. Bei einem Steu
ersatz von 30% und einer negativen 
Einkommensteuer von 12000 DM 
wären Bürger bis zu einem Einkom
men von 40000 DM Nettoempfän
ger, bei einem Steuersatz von 50% 
nur bis zu einem Einkommen von 
24000 DM. Eine weitere Entlastung 
ergäbe sich, wenn die Empfänger 
von Rente, Arbeitslosengeld und von 
privaten Unterhaltsleistungen, de
nen ja auch die negative Einkom
mensteuer gutgeschrieben würde, 
voll besteuert würden, ohne daß die 
Arbeitnehmer die Sozialbeiträge 
vom steuerpflichtigen Einkommen 
absetzen können.

Der Kronberger Kreis glaubte, bei 
einem wesentlich niedrigeren, aber 
von Bedürftigkeit unabhängigen 
Bürgergeld und bei voller Steuer
pflicht für öffentliche und private 
Transfers mit einem Steuersatz von 
30% auszukommen. Für Einkom
men und Einkommensteile bis zum 
Doppelten des Bügergeldes müßte 
der Steuersatz dann aber 50% be
tragen. Einschließlich der Sozialbei
träge würde der Abgabensatz für die 
Nettoempfänger damit erheblich hö
her als heute sein, zumal nach den 
Vorstellungen des Kronberger 
Kreises auch die Arbeitgeberbei
träge dem steuerpflichtigen Einkom
men zuzurechnen wären. Auf der Ba
sis der gegenwärtigen Beiträge zur

Sozialversicherung (knapp 40%) be
trüge der Grenzabgabensatz sogar 
90%. Allzuviel würde sich also ge
genüber dem heutigen Stand der 
Vollanrechnung von Einkommen auf 
die Sozialhilfe nicht ändern.

„Kleine Lösungen“

Anstatt auf die zeitraubende und 
in ihrem Ergebnis ungewisse „große 
Lösung“ durch Reform des Steuer
systems zu warten, werden derzeit 
„kleine Lösungen" diskutiert, die den 
Gedanken der negativen Einkom
mensteuer im gegenwärtigen Steu
ersystem zu verwirklichen suchen. 
Am naheliegendsten ist es, unmittel
bar bei der Sozialhilfe anzuknüpfen 
und von der Vollanrechnung abzuge
hen. Man müßte dann aber auch den 
Beziehern von Arbeitseinkommen, 
die nur wenig über der Sozialhilfe lie
gen, Transfers auszahlen. Würde 
zum Beispiel die Sozialhilfe nur um 
die Hälfte des zusätzlichen Arbeits
einkommens gekürzt, dann hätten 
auch alle Erwerbstätigen mit einem 
Arbeitseinkommen bis zum Doppel
ten des Existenzminimums An
spruch auf Sozialhilfe. Der Kreis, der 
von den Sozialämtern auf Bedürftig
keit zu überprüfen wäre, würde sich 
also beträchtlich ausweiten. Fraglich 
wäre auch, ob man diese Regelung 
auf Arbeitseinkommen beschränken 
könnte. Würden auch Kapitalein
kommen, Renten und private Unter
stützungen und Unterhaltsleistun
gen nur teilweise angerechnet, dann 
wäre man schnell bei der „großen 
Lösung“ der negativen Einkommen
steuer angelangt. Als bedeutsamer 
Unterschied verbliebe nur die Über
prüfung auf Bedürftigkeit.

Als Alternative werden Vor
schläge diskutiert, die auf dem Ar
beitsmarkt ansetzen und auf eine 
Senkung der Arbeitskosten durch 
Subventionen zielen. Eine solche 
Subvention brächte der Gesellschaft 
zunächst einmal Kosten infolge von 
Mitnahmeeffekten. Für Arbeitneh

mer, die sich schon heute mit einem 
geringeren als dem „sozialen Eck
lohn“ begnügen, wären Subventio
nen zu bezahlen. Das gleiche gilt für 
Arbeitnehmer, die ihre Lohnforderun
gen netto formulieren und sich des
wegen ihren Bruttolohn vom Arbeit
geber herunterhandeln ließen. Die 
Hoffnung ist, daß demgegenüber 
eine Menge zusätzlicher Beschäfti
gungsverhältnisse angeboten und 
nachgefragt werde.

Diese „kleine Lösung“ steht und 
fällt aber mit zwei Voraussetzungen. 
Zum einen muß gewährleistet sein, 
daß die neuen Beschäftigungsver
hältnisse nicht großenteils Scheinar
beitsverträge zur Erlangung der Sub
vention sind. Die Gefahr eines er
folgreichen „rent seeking“ wäre be
sonders groß, wenn die Subvention 
der Einfachheit halber vom Arbeitge
ber beantragt und an ihn ausgezahlt 
würde bzw. gegen die sonst zu zah
lende Lohnsteuer aufgerechnet wer
den könnte. Zahlte man die Subven
tion dagegen an die Beschäftigten 
aus, wäre die Doppelkontrolle von 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern 
eher gewährleistet.

In diesem Fall müßten die Arbeit
nehmer aber zweitens mit ihrem Ar
beitgeber Bruttolöhne vereinbaren 
dürfen, die niedriger wären als die in 
den Tarifverträgen vorgesehenen 
Mindestlöhne. Die Überschreitung 
der gegenwärtigen Tariflöhne müßte 
also von den Tarifvertragsparteien 
als zulässig erklärt werden, oder sie 
müßten die Tariflohnskala vertrag
lich nach unten öffnen. Wer am Streit 
um die Finanzierung der Pflegeversi
cherung erkannt hat, daß diese Re
publik nicht mehr den Feiertag, wohl 
aber den Tarifvertrag heiligt, der wird 
die Chancen für eine „kleine Lösung“ 
mit großer Skepsis beurteilen. Wer 
aberden Ausgang der jüngsten Tarif
konflikte als den Beginn einer Neu
besinnung wertet, der wird auf die 
konstruktive Phantasie der Tarifpar
teien setzen.
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